
 

1 

 

 Überbrückungshilfe IV 

Stand: Juni 2022 

 
Mit Hilfe der nachstehenden Infografik auf der nächsten Seite können Sie herausfinden, ob Sie die Fördervoraussetzungen für die 
Überbrückungshilfe IV erfüllen und in welcher Höhe Sie die Hilfe erhalten können. 
 
Bitte beachten Sie jedoch unbedingt folgende Hinweise: 
 
1. Die Frist zur Antragsstellung endet am 15.06.2022. Wir benötigen Ihren Auftrag schriftlich per Mail mit den unter 2. und 3. 

genannten Angaben daher spätesten bis zum 10.06.2022. 
 

2. Da wir die Buchhaltung für das erste Halbjahr 2022 bis zum Fristablauf noch nicht fertig erstellt haben können, benötigen 
wir für noch nicht verbuchte Monate Ihre Schätzung der Umsätze und der variablen Kosten. Die Schätzung können Sie uns 
formfrei schriftlich ebenfalls mit dem Auftrag zukommen lassen. 

 
3. Zudem müssen Sie uns für den Antrag folgende Fragen schriftlich beantworten: 

 
a. Von welchen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ist das Unternehmen aktuell betroffen? 
b. Von welchen branchenweiten Schwierigkeiten im Zuge der Corona-Pandemie ist das Unternehmen aktuell 

betroffen? 
c. Von welchen unternehmensindividuellen Auswirkungen der Corona Pandemie ist das Unternehmen aktuell 

betroffen? 
 

 Bitte beachten Sie, dass diese Fragen im Antrag zwingend zu beantworten sind! 
 

4. Eine rückwirkende automatische Prüfung durch uns kann dieses Mal aufgrund der Bedingungen nicht erfolgen. Ohne 
Auftrag können wir daher keine Hilfe beantragen. 

 
Wenn Sie Rückfragen hierzu haben oder eine Beantragung wünschen, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne.  
 
Alle Angaben haben wir zum aktuellen Stand nach besten Wissen zusammengestellt, allerdings ohne Gewähr. 
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